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	IHK zu Lübeck

Aus- und Weiterbildung

Fackenburger Allee 2

23554 Lübeck
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 FORMCHECKBOX 
 Prüfung der Zulassung  "Geprüfte/r Fachkaufmann/-frau für Marketing"           
 FORMCHECKBOX 
 Anmeldung zur Prüfung "Geprüfte/r Fachkaufmann/-frau für Marketing"    







 (Anmeldeschluss: jeweils drei Monate vorher)


 FORMCHECKBOX 
 Frühjahr 20     
                                              FORMCHECKBOX 
 Herbst    20     
	Name:
	
	Vorname:
	     

	
	

	geb. am:
	     
	geb. in:
	     

	
	

	Wohnort (PLZ):
	     
	Straße:
	     

	
	

	Beschäftigungsort:
	     

	
	

	E-Mail:
	     
	Tel:
	      /      

	
	
	
	

	Rechnung bezahlt:
	 FORMCHECKBOX 
 der Teilnehmer
	 FORMCHECKBOX 
 die Firma (Bestätigung durch Stempel/Unterschrift)

	Rechnungsanschrift:
	     

	

	Bildungsträger/-ort:
	      /      

	Beginn / Ende:
	      bis      

	
	

	Haben Sie bereits eine Prüfung „Geprüfte/r Fachkaufmann/-frau für Marketing“ abgelegt?



	 FORMCHECKBOX 
 ja

 FORMCHECKBOX 
 nein

	

	Wenn ja, für welche Wiederholungsprüfung gilt diese Anmeldung?




	 FORMCHECKBOX 
 1. Wiederholungsprüfung 
	 FORMCHECKBOX 
 2. Wiederholungsprüfung

	Die letzte Prüfung habe ich am 
	     
	vor der IHK
	     
	abgelegt.


Der Anmeldung sind in Kopie beizufügen:

a) Lebenslauf in tabellarischer Form
b) Der Nachweis über
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten dreijährigen kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und mindestens zwei Jahre Berufspraxis oder

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis oder
3. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis.
Gebühren:

Die zum Zeitpunkt der Prüfung geltende Verwaltungsgebühr lt. Gebührentarif der IHK zu Lübeck, derzeit für diese Prüfung 340,00 Euro, ist nach Erhalt des Gebührenbescheides zu überweisen.

Bei vorzeitiger Beendigung der Fortbildungsprüfung, sofern eine Anmeldung bei der IHK erfolgt ist, wird von der Verwaltungsgebühr 30% einbehalten.

Bei Wiederholungsprüfungen fallen nach der Gebührenordnung 50% der Gebühr an.

Gemäß § 4 der Gebührenordnung der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck vom 1. Januar 2009, genehmigt durch den Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein, entsteht der Gebührenanspruch bei auftragsgebundenen Tätigkeiten mit Eingang des Antrages.

     ,      
Ort, Datum
Unterschrift der Prüfungsbewerberin/des Prüfungsbewerbers




Wird von der IHK ausgefüllt!


Zulassung:�
( Ja�
( Nein�
�
�
�
�
�
Bemerkung:�
�
�
�
�
�
�
�
Bestätigung:�
�
�
�
�
�
�
�
Eintrag TN-Liste:�
�
�
�
�
�
�
�
Ident-Nr.:�
�
�
�
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